
 

Wahlvorschlag  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

für die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds  

im Hauptausschuss  
 
 
 
Nach § 6 Abs. 2 GOHLT werden die ordentlichen sowie alle stellvertreten-
den Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag ge-
wählt. 
 
Durch das Ausscheiden von Herrn Dr. Andreas Jürgens aus dem Hessischen 
Landtag ist die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds erforderlich. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt  
 

Frau Abg. Ursula Hammann 
 
als stellvertretendes Mitglied vor. 
 
 
Wiesbaden, 2. Mai 2012 

Kanzlei des Landtags 
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